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3 0 8 . Verordnung: Ausgabe von Scheidemünzen zu 500 Schilling „100. Geburtstag von Otto Bauer"

3 0 9 . Verordnung: Änderung der Schulleiter-Zulagenverordnung

3 1 0 . Verordnung: Festlegung von Vorzugszollsätzen für bestimmte Waren der Tarifnummer 09.08

3 1 1 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der A 2 Süd Autobahn im Bereich der Gemein-
den Allhau und Sankt Johann in der Haide

3 1 3 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes und Auflassung eines für den Durchzugsver-
kehr entbehrlich gewordenen Straßenteiles der B 36 Zwettler Straße im Bereich
der Gemeinde Weiten

3 1 3 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 115 Eisen Straße im Bereich der Ge-
meinde Landl

3 0 8 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 3. Juni 1981 über die Ausgabe
von Scheidemünzen zu 500 Schilling

„100. Geburtstag von Otto Bauer"

Auf Grund des § 1 des Scheidemünzengesetzes
1963, BGBl. Nr. 178, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 118/1980 wird verordnet:

§ 1. Anläßlich des 100. Geburtstages von Otto
Bauer werden ab dem 7. Juli 1981 Scheidemünzen
zu 500 Schilling ausgegeben.

§ 2. Die Münzen sind aus einer Legierung von
640 Tausendteilen Silber und 360 Tausendteilen
Kupfer herzustellen. Ihr Durchmesser hat 38 mm,
ihr Rauhgewicht 24 g und ihr Feingewicht 15,36 g
Feinsilber zu betragen. Abweichungen dürfen im
Feingehalt 5/1000 und im Rauhgewicht 10/1000

nicht übersteigen.

§ 3. Für die äußere Gestalt der Münze sind
die Abbildung und folgende Bestimmungen maß-
gebend :

(1) Die eine Seite hat das Kopfbild von Otto
Bauer, die Inschrift „Otto Bauer" und die Jahres-
zahlen „1881—1981" zu zeigen.

(2) Die andere Seite hat in der Mitte die
Zahl „500", darunter das Wort „Schilling", fer-
ner in kreisförmiger Reihung das Bundeswappen
und die Wappen der neun Bundesländer sowie
die Umschrift „Republik Österreich" zu tragen.

(3) Der Rand der Münze hat in erhabenen
Zeichen sechsmal die Zahl „500" mit dazwischen-
liegenden Verzierungen aufzuweisen.

Salcher

4 190



1558 121. Stück — Ausgegeben am 3. Juli 1981 — Nr. 309 bis 311

3 0 9 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 4. Mai 1981, mit
der die Schulleiter-Zulagenverordnung 1966

geändert wird

Auf Grund des § 57 Abs. 1 und 7 des Ge-
haltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 662/1977

1. Dem § 2 Abs. 1 ist folgende Z anzufügen:

wird im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler
verordnet:

Artikel I

Die Schulleiter-Zulagenverordnung 1966, BGBl.
Nr. 192, in der Fassung der Verordnungen BGBl.
Nr. 336/1968, 268/1970 und 503/1977 wird wie
folgt geändert:

2. Im § 2 Abs. 4 hat an die Stelle des Punk-
tes ein Beistrich zu treten. Folgende lit. ist an-
zufügen :

„c) die Bundesanstalt für Leibeserziehung in
Linz der Dienstzulagengruppe V."

3. § 4 Z 5 hat zu (lauten:

„5. Am Bundes-Blindenerziehungsinstitut in
Wien und am Bundesinstitut für Gehörlosen-

bildung in Wien sowie an sonstigen vollorgani-
sierten Blindeninstituten und Instituten für Ge-
hörlosenbildung ist jede Klasse, Kindergartenab-
teilung und Erziehungsgruppe als eine Klasse zu
zählen."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. September 1981
in Kraft.

Sinowatz

310. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 12. Juni 1981 betreffend die
Festlegung von Vorzugszollsätzen für be-

stimmte Waren der Tarifnummer 09.08

Auf Grund des § 2 Abs. 4 des Präferenzzoll-
gesetzes, BGBl. Nr. 93/1972, wird im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Auswärtige
Angelegenheiten und dem Bundesminister für
Handel, Gewerbe und Industrie verordnet:

Für Muskatnußbruch (Mischungen aus ganzen
und zerbrochenen, nicht aber gemahlenen Mus-
katnüssen) und Muskatblütenbruch (zerbrochene,
nicht aber gemahlene Muskatblüten), in Einzel-
packungen, die 25 feg oder mehr enthalten, aus
TNr. 09.08 B 2, aus begünstigten Ländern der
Gruppe I wird ein Vorzugszollsatz von 4%
festgesetzt.
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311. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 10. Juni 1981 be-
treffend die Bestimmung des Straßenverlau-
fes der A 2 Süd Autobahn im Bereich der Ge-
meinden Allhau und Sankt Johann in der

Haide

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl Nr. 286, in der Fassung der

Bundesgesetze BGBl. Nr. 239/1975 und 294/1978
wird verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der A 2
Süd Autobahn wird im Bereich der Gemeinden
Allhau und Sankt Johann in der Haide wie folgt
bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse der A 2
Süd Autobahn beginnt bei km 116,5, verläuft in
südliche Richtung mit Zu- und Abfahrtsstraßen
zwischen km 117,680 und km 118,650 zur Lan-
desstraße 3578, Wolfauer Straße, schwenkt nach
Westen und bindet bei km 120,510 in den mit
Verordnung BGBl. Nr. 324/1979 in seinem Ver-
lauf bestimmten Abschnitt der A 2 Süd Auto-
bahn ein.

Im einzelnen ist der Straßenverlauf aus der
beim Bundesministerium für Bauten und Tech-
nik, beim Amt der Burgenländischen und der
Steiermärkischen Landesregierung sowie bei den
Gemeinden Allhau und Sankt Johann in der
Haide aufliegenden Planunterlage (Planzeichen
A 2/54; Maßstab 1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
der aufliegenden Planuntenlage zu entnehmen.

Sekanina
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3 1 2 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 10. Juni 1981 be-
treffend die Bestimmung des Straßenverlau-
fes und Auflassung eines für den Durchzugs-
verkehr entbehrlich gewordenen Straßentei-
les der B 36 Zwettler Straße im Bereich der

Gemeinde Weiten

Auf Grund des § 4 Abs. 1 und 2 des Bundes-
straßengesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fas-
sung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 239/1975 und
294/1978 wird verordnet:

Der Straßenverlauf der B 36 Zwettler Straße
wird im Bereich der Gemeinde Weiten wie folgt
bestimmt:

Die B 36 Zwettler Straße wird im Bereich
zwischen km 5,560 (alt) und km 6,023 (alt) auf
die bereits fertiggestellte und verkehrsübergebene
Straßentrasse umgelegt.

Der durch die Umlegung für den Durchzugs-
verkehr entbehrlich gewordene Straßenteil wird
als Bundesstraße aufgelassen.
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3 1 3 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 4. Juni 1981 be-
treffend die Bestimmung des Straßenverlau-
fes der B 115 Eisen Straße im Bereich der

Gemeinde Landl
Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-

gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung
der Bundesgesetze BGBl. Nr. 239/1975 und 294/
1978 wird verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 115
Eisen Straße wird im Bereich der Gemeinde
Landl wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei km 90,7, schwenkt leicht in östliche Rich-
tung ab, quert die Enns sowie die ÖBB-Linie
Amstetten—Tarvis und bindet bei km 92,1 wie-
der in die bestehende Trasse ein.

Im einzelnen ist der Straßenverlauf aus der
beim Bundesministerium für Bauten und Tech-
nik, beim Amt der Steiermärkischen Landes-
regierung sowie bei der Gemeinde Landl auflie-
genden Planunterlage (Planzeichen BO-115; Maß-
stab 1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
der aufliegenden Planunterlage zu entnehmen.
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